
Abschlussprüfungen FMS  
 
Allgemeine Informationen 

 

 
 
 
Grundlagen 

• Verordnung über die Promotion und den Abschluss an den Fachmittelschulen (SAR 423.331)   
(http://www.ag.ch/sar/output/423-331.pdf) 

• Ergänzende Weisungen zur Verordnung über die Promotion und den Abschluss an den Fach-
mittelschulen in Aarau, Baden und Wettingen (8., korr. Version vom 22. Februar 2008) 

 
Übersicht über die Abschlussprüfungen FMS 
 
Prüfungsfächer schriftlich praktisch mündlich 

 
Deutsch 

 
3 h 

  
15 min 

 
Französisch oder Italienisch oder Englisch 

 
3 h 

  
15 min 

 
Mathematik 

 
3 h 

  

zwei Grundlagenfächer aus der Gruppe: 
• Gesellschaftswissenschaften 
• Naturwissenschaften 
• Bildnerisches Gestalten (nicht BF erg) 
• Musik 
• Sport 

 
Wichtig: Bildnerisches Gestalten, Musik und Sport schliessen 
sich gegenseitig aus! 

 
 
 
 

 
 
 

3 h 
 

3 h 

 
15 min 
15 min 

 
15 min 

 
ein berufsfeldbezogenes Fach aus: 
Berufsfeld Erziehung/Gestalten: 
• Psychologie/Pädagogik oder 
• Gestalten oder 
• Instrument (Wichtig: Musik und Instrument schliessen 

sich gegenseitig aus!) 
Berufsfeld Gesundheit: 
• Naturwissenschaften mit Praktikum oder 
• Psychologie / Pädagogik 

Berufsfeld Soziale Arbeit: 
• Individuum und Gesellschaft 
• Psychologie / Pädagogik 

Berufsfeld Kommunikation: 
• Medienkunde oder  
• Informatik 

  
 
 
 

3h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3h 

 
 
 

15 min 
 

15 min 
 
 

15 min 
15 min 

 
15 min 
15 min 

 
15 min 

 

http://www.ag.ch/sar/output/423-331.pdf


Prüfungsnoten 
In allen Prüfungen sind nur ganze und halbe Noten zulässig. In Fächern mit nur einer Prüfung ist 
dies die Prüfungsnote. In Fächern mit mündlicher und schriftlicher Prüfung ist das ungerundete 
Mittel der beiden Noten die Prüfungsnote. 
 
 
 
Abschlussfächer 
Abschlussfächer sind die Grundlagenfächer der 3. Klasse und die berufsfeldbezogenen Fächer, die 
im Fachmittelschulausweis aufgeführt werden: 
 
Grundlagenfächer: 
 
• Deutsch 
• 2. Landessprache (Französisch oder Italienisch) 
• Englisch 
• Mathematik 
• Naturwissenschaften 
• Gesellschaftswissenschaften 
• Bildnerisches Gestalten oder Musik (nur in den Berufsfeldern Gesundheit, Soziale Arbeit und 

Kommunikation) 
• Sport 

 
Berufsfeldbezogene Fächer: 
 
 
Berufsfeld Erziehung/Gestalten: 

 
• Psychologie/Pädagogik 
• Gestalten 
• Musik mit Instrument 

 
Berufsfeld Gesundheit 

 
• Naturwissenschaften mit Praktikum 
• Psychologie/Pädagogik 

 
Berufsfeld Soziale Arbeit 

 
• Individuum und Gesellschaft 
• Psychologie/Pädagogik 

 
Berufsfeld Kommunikation 

 
• Medienkunde 
• Informatik 

 
 
Berechnung der Abschlussnoten 
Für jedes Fach (ausser Musik mit Instrument im Berufsfeld Erziehung/Gestalten) gilt: Die Zeugnis-
note der 3. Klasse ist die Vorschlagsnote. In den nicht geprüften Fächern ist die Vorschlagsnote die 
Abschlussnote. In den geprüften Fächern ist die Abschlussnote das auf halbe oder ganze Note 
gerundete Mittel aus Vorschlagsnote und Prüfungsnote. Resultiert im Mittel eine Viertelnote, so wird 
aufgerundet. 
 
Musik mit Instrument (nur im Berufsfeld Erziehung/Gestalten): 
Die Abschlussnote für Musik mit Instrument wird folgendermassen ermittelt: Wird weder Musik noch 
Instrument geprüft, so ist die Abschlussnote das auf halbe oder ganze Noten gerundete Mittel der 
beiden Vorschlagsnoten in Musik und Instrument. 
Wird eines der beiden Fächer geprüft, so wird zuerst das ungerundete Mittel aus der Prüfungsnote 
und der entsprechenden Vorschlagsnote gebildet und dieses Resultat mit der Vorschlagsnote des 
ungeprüften Fachs gemittelt. Anschliessend wird auf halbe oder ganze Noten gerundet. 
  
 
Bestehensnorm 
Der Abschluss mit Fachmittelschulausweis ist bestanden, wenn unter den 10 Abschlussnoten nicht 
mehr als 3 ungenügende sind und die doppelte Summe aller Notenabweichungen von 4 nach unten 
nicht grösser ist als die Summe aller Notenabweichungen nach oben. 
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